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Inhaltsverzeichnis auf der letzten Seite  

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Minh Quan Nguyen, Mengeder Schul-

str.2, 44359 Dortmund, unter dem Aktenzeichen 

32-3.006325126/107 am 12.11.2020 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 12.11.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 M e n z e l 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Anna Maria Djordjevic, Humboldtstr. 

61, 45149 Essen, unter dem Aktenzeichen 32-

3.005260703/10 am 23.09.2020 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 23.09.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 M e n z e l 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Gina Kyaami Camus, Vereinstr. 20, 

45468 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-

zeichen 32-3.001024577/5 am 21.08.2020 erlas-

sene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt 

werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des 

Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustel-

lung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-

mächtigten nicht möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 21.08.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.227, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 V o g t 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Sami El Zein, Schloßstr. 34, 45468 

Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 

32-3.001022253/5 am 26.08.2020 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 26.08.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.227, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 V o g t 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Sami El Zein, Schloßstr. 34, 45468 

Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 

32-3.001021623/5 am 26.08.2020 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 26.08.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.227, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 V o g t 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Panta Kornelius, Kölner Str. 290, 

40227 Düsseldorf, unter dem Aktenzeichen 32-

3.001031813/29 am 30.10.2020 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 30.10.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.227, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 16.11.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 B e c k e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Alishan Bekir, Brunnenstr. 18, 44145 

Dortmund, unter dem Aktenzeichen 32-

3.005260887/64 am 18.11.2020 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 8.11.2020 wird hiermit 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öf-

fentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 19.11.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K o w a l s k i 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Long Quan Huu, Cimelická 957/1, c. 

21, CZ-142 00 Praha 4-Lhotka, unter dem Akten-

zeichen 32-3.005260092/65 am 21.10.2020 er-

lassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt 

werden, da eine Zustellung im Ausland nicht 

möglich ist oder keinen Erfolg verspricht. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 21.10.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 19.11.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K o b e r l i n g 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Deniz Örnek, Rottmannstr. 141, 

59229 Ahlen, unter dem Aktenzeichen 32-

3.005261798/107 am 18.11.2020 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 18.11.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 18.11.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 M e n z e l 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Deniz Örnek, Rottmannstr. 141, 

59229 Ahlen, unter dem Aktenzeichen 32-

3.005261951/107 am 18.11.2020 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 18.11.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 18.11.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 M e n z e l 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Rene Klingenburg, Antonsplatz 1 a, 

01067 Dresden, unter dem Aktenzeichen 32-

3.006313453/65 am 25.08.2020 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 25.08.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.227, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 20.11.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 T r o m m e r s h a u s e n 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

639 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Veléria Niderholcer, Bruchstr. 1, 

45468 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 

33-1.02 / MH-NB66 am 09.10.2020 erlassene 

Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil die Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 

anzutreffen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 11.11.2020   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Ragena Ravindran, Teutonenstr. 12, 

45478 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 

33-1.02 / MH-RP9233 am 29.10.2020 erlassene 

Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil die Betroffene ins Ausland verzogen und eine 

Zustellung gem. § 9 LZG NRW nicht möglich ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2020   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Norbert Christop Smorczewski, Sie-

penstr. 1, 45478 Mülheim an der Ruhr, unter Ak-

tenzeichen 33-1.02 / MH-SN14 am 29.10.2020 

erlassene Gebührenbescheid kann nicht zuge-

stellt werden, weil der Betroffene von Amts we-

gen abgemeldet ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 17.11.2020   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Eugeniusz Michal Zajak, Hansastr. 9, 

45478 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 

33-1.02 / MH-LV2010 am 29.10.2020 erlassene 

Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil der Betroffene unbekannt verzogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
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ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2020   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Das gegen Marijo Vidakovic, Randenbergfeld 9, 

45475 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 

33-1.453/20 ergangene Schriftstück mit anhän-

gendem Gebührenbescheid vom 11.11.2020 

kann nicht zugestellt werden, weil der Betroffene 

nach unbekannt verzogen ist und eine Zustellung 

an eine zur Vertretung berechtigte oder zustel-

lungsbevollmächtigte Person gem. § 10 des Ver-

waltungszustellungsgesetzes für das Land Nord-

rhein-Westfalen (LZG NRW) nicht möglich ist. 

 

Das Schriftstück wird hiermit gem. § 1 LZG NRW 

in Verbindung mit § 10 LZG NRW öffentlich zuge-

stellt. 

 

Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem 

Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröf-

fentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben.  

Das Schriftstück mit anhängendem Gebührenbe-

scheid kann von dem Betroffenen beim Bürger-

amt Mülheim an der Ruhr, Führerscheinstelle, 

Löhstr. 22 – 26, Zimmer 211, eingesehen wer-

den. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2020   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

Öffentliche Zustellung eines  

Grundsteuerbescheides 

 

Der Grundsteuerbescheid für den Veranlagungs-

zeitraum 01.01.2016 – 31.12.2020, Aktenzeichen 

24-5/11752404496604, für die Steuerpflichtige 

Ina Korte, zuletzt wohnhaft in 45468 Mülheim an 

der Ruhr, Muhrenkamp 1, kann nicht zugestellt 

werden, weil die Steuerpflichtige unter der Ad-

resse nicht zu ermitteln ist. 

 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gem. § 1 in 

Verbindung mit § 10 des Landeszustellungsge-

setzes öffentlich zugestellt. Der Bescheid kann 

von der Betroffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 

Fachbereich Finanzen/Team Gemeindesteuern, 

45468 Mülheim an der Ruhr, Zimmer B.232, ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2020  

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines  

Gewerbesteuerbescheides 

 

Der Gewerbesteuerbescheid für 2019 mit dem 

Aktenzeichen 24-5.1/2200268000002 für Artürs 

Akmentis kann nicht zugestellt werden, weil des-

sen Anschrift unbekannt ist. 

 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 

des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 

§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 

zugestellt. Er kann von der Betroffenen beim 

Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, 

Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Zimmer B.211, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 16.11.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 
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Öffentliche Zustellung eines  

Gewerbesteuerbescheides 

 

Der Gewerbesteuerbescheid für die Veranla-

gungsjahre 2017 und 2018 sowie der dazu er-

gangene Zinsbescheid für die Jahre 2017 und 

2018 mit dem Aktenzeichen 24-

5.1/2580331000008 für Ferdinand Wouada 

Ngaha kann nicht zugestellt werden, weil der jet-

zige Aufenthalt des Steuerpflichtigen nicht zu 

ermitteln ist. 

 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 

des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 

§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 

zugestellt. Er kann von der Betroffenen beim 

Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, 

Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Zimmer B.211, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 16.11.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines  

Gewerbesteuerbescheides 

 

Der Gewerbesteuerbescheid für 2018 und 2020 

mit dem Aktenzeichen 24-5.1/2220337000007 

für Lukasz Debowski kann nicht zugestellt wer-

den, weil dessen Anschrift unbekannt ist. 

 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 

des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 

§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 

zugestellt. Er kann von der Betroffenen beim 

Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, 

Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Zimmer B.211, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 16.11.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung  

eines Einstellungsbescheides 

 

Der an Dennis Yidiz, zuletzt wohnhaft gewesen in 

45128 Essen, Gärtnerstr. 42, zuzustellende Wi-

derruf der Kautionsgarantie (Aktenzei-

chen:67284) kann nicht zugestellt werden, da 

der o.g. postalisch nicht unter seiner bekannten 

Adresse erreicht werden kann und kein anderer 

Aufenthalt bekannt ist. 

 

Der Einstellungsbescheid wird hiermit nach § 15 

Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zuge-

stellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Sozialagentur Styrum, Kaiser-Wilhelm-Str. 

27, Zimmer 6, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 17.11.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 M a l e t i c 

 

 

 

Öffentliche Zustellung einer Überleitungsanzeige 

 

Die an Oleg Vorobiov, geb. am 26.06.1966, ge-

richtete Rechtswahrungsanzeige vom 20.11.2020 

kann nicht zugestellt werden, da der jetzige Auf-

enthalt des Empfängers unbekannt ist. 

 

Die Überleitungsanzeige gemäß § 132 Abs. 2 

BGB i. V. m. 204 ff ZPO wird hiermit nach § 15 

Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zuge-

stellt. 

 

Sie kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der 

Ruhr, Sozialamt, Bereich Jugend, Unterhaltsvor-

schuss, Friedrichstr. 12, 45468 Mülheim an der 

Ruhr, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 20.11.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 S c h n e i m a n n 
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Öffentliche Zustellung 

eines Rückforderungsbescheides 

 

Der an Florian Maurice Röder, zuletzt wohnhaft 

gewesen Eltener Str. 61 in 45478 Mülheim an der 

Ruhr, zuzustellende Rückforderungsbescheid vom 

11.11.2020 (Aktenzeichen: 50-714/114123/98) 

konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 

Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.  

 

Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. § 

22 Abs. 6 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB 

II) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 

der Ruhr, Herr Pollok, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 11.11.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 P o l l o k 

 

 

 

Öffentliche Zustellung von Gewerbesteuer- und 

Zinsbescheiden für 2018 

 

Die Gewerbesteuer- und Zinsbescheide für 2018 

vom 07.08.2020 mit den Aktenzeichen 24-5.1/ 

2108218000009 und 7801001082171 für die 

Firma 1 A Buchhaltung Fachübersetzungen Haus-

verwaltung UG (haftungsbeschränkt) können 

nicht zugestellt werden, weil die vorgenannte 

Firma bereits abgemeldet wurde und der Ge-

schäftsführer, Herr Yüksel Sen, unter seiner Mel-

deadresse unbekannt ist. 

 

Die Bescheide werden deshalb hierdurch gemäß 

§ 1 des Landeszustellungsgesetztes in Verbin-

dung mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetz-

tes öffentlich zugestellt. Die Bescheide können 

von der Betroffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 

45468 Mülheim an der Ruhr, Fachbereich Finan-

zen, Team Gemeindesteuern, Zimmer B.211, 

eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 07.09.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Kostenbescheides 

 

Der gegen Firma Embe Haus- und Grundstücks- 

Gesellschaft mbH, Heinkelstr. 20, 66117 Saar- 

brücken, unter dem Aktenzeichen 67-01.07.02 

erlassene Kostenbescheid konnte nicht zugestellt 

werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des 

Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustel-

lung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-

mächtigten nicht möglich ist. 

 

Der Kostenbescheid vom 18.11.2020 wird hier- 

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset- 

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Kostenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver- 

öffentlichung  der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann innerhalb von 4 Wochen 

Klage 

erhoben werden. Es werden damit Fristen in 

Gang  

gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen  

können. 

 

Der Kostenbescheid kann von dem Betroffenen  

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an  

der Ruhr, Amt für Grünflächenmanagement und 

Friedhofswesen, Hans-Böckler-Platz 5, 45468  

Mülheim an der Ruhr, Zimmer 03.22, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 24.11.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 W a a g e 
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Erste Satzung vom 11.11.2020 

zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 02.07.2020 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat 

der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 04.11.2020 folgende Erste Satzung zur Änderung der 

Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 02.07.2020 beschlossen: 

 

 

Artikel I 

- Änderung des Satzungstextes - 

 

1) § 28 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

Der Regelstundensatz wird durch die Entschädigungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung festge-

legt. 

 

2) § 28 Absatz 4 Satz 2, der gemäß Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 

S. 738) mit Beginn der Wahlperiode der im Jahr 2020 anlässlich der allgemeinen Kommunal-

wahlen gewählten kommunalen Vertretungen seine Gültigkeit verloren hat, wird unverändert 

beibehalten: 

Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates grundsätzlich eine zusätzliche monatli-

che Aufwandsentschädigung erhalten (§ 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW), werden gem. § 46 Abs. 2 Satz 

2 Nr. 1 GO NRW sämtliche Ausschüsse ausgenommen. 

 

 

Artikel II 

- Inkrafttreten - 

 

Die Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 02.07.2020 tritt 

mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Erste Satzung vom 11.11.2020 zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an 

der Ruhr vom 02.07.2020 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt ge-

macht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung  nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn  

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

  

 b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

  

 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

  oder 

  

 d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

    

 

   Mülheim an der Ruhr, den 11.11.2020 

 

   Der Oberbürgermeister 

 

   M a r c  B u c h h o l z 
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Ankündigung der beabsichtigten Einziehung Bruchstraße/ Lessingstraße,  

Gemarkung Mülheim, Flur 20, Flurstück 245 

 

Die Verkehrsbedeutung der Fläche ist entfallen, das Grundstück Gemarkung Mülheim, Flur 20, Flurstück 

245 ist in der im zugehörigen Katasterplan schraffiert gekennzeichneten Erstreckung gem. § 7 Abs. 2 

Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) dem öffentlichen Verkehr zu entziehen.  

 

Gem. § 7 Abs. 4 StrWG NRW wird die Absicht der Einziehung hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

Gegen die beabsichtigte Einziehung können innerhalb von drei Monaten vom Tage der Bekanntmachung 

an gerechnet Einwendungen schriftlich oder zu Protokoll beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Hans- Böckler- Platz 5 (Technisches Rathaus), Zimmer 

10.21 geltend gemacht werden. 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 17.11.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A.  

  

 C h l u b a 
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Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung des Änderungsverfahrens 33 OB Zeche  

Sterkrade zum Regionalen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 

auf dem Gebiet der Stadt Oberhausen 

 

Die Räte der Städte Bochum, Gelsenkirchen, Herne und Mülheim an der Ruhr bzw. die Hauptausschüsse 

der Städte Essen und Oberhausen (in Anwendung des § 60 (1) GO NRW) haben in ihren Sitzungen vom 

23.03. bis 25.06.2020 die folgende Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan für die Planungsge-

meinschaft der Städteregion Ruhr beschlossen:  

 

33 OB Zeche Sterkrade 

 

Die Landesplanungsbehörde hat die o.g. Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan mit Erlass vom 

26. Oktober 2020 (Aktenzeichen: 51.12.03.07-000001-2020-0004946) gemäß § 39 Abs. 2 Landespla-

nungsgesetz (LPlG) NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868), im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesmi-

nisterien genehmigt.  

 

 

 

Gemäß § 14 Satz 3 LPlG in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.04.2010 (GV. NRW S. 212) in Ver-

bindung mit § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15929&vd_back=N868&sg=0&menu=1
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1728), wird die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan – einschließlich Textteil / Begründung, 

Umweltbericht und der Zusammenfassenden Erklärung – beim Regionalverband Ruhr (Regionalplanungs-

behörde) sowie den Städten  

 

 Bochum, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Straße 19, Amt für Stadtplanung und Wohnen (Tel.: 

0234/910-1717 oder -2527) 

 Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Amt für Stadtplanung und Bauordnung (Tel.: 0201/88-

61212) 

 Gelsenkirchen, Rathaus Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstraße 12, Referat 61 – Stadtplanung (Tel.: 

0209/169-4236 oder -4014) 

 Herne, Technisches Rathaus, Langekampstraße 36, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung (Tel.: 

02323/16-3015) 

 Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, Amt für Stadtplanung, Bauauf-

sicht und Stadtentwicklung (Tel.: 0208/455-6112) 

 Oberhausen, Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A), Bahnhofstraße 66, Bereich 5-1 / 

Stadtplanung (Tel.: 0208/ 825- 2799) 

 

zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

 

Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten während der öffentlichen 

Dienststunden Auskunft erteilt. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist eine Ein-

sichtnahme derzeit nur nach telefonischer Voranmeldung unter den oben angegebenen Telefonnummern 

und unter Einhaltung der aktuell geltenden Abstands- und Hygienevorschriften möglich.  

Alle Planunterlagen können darüber hinaus auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 

www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html eingesehen werden. 

 

Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch 

die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der gesonderten öffentlichen Bekanntmachung 

durch die Landesplanungsbehörde im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW Ziel der Raumordnung. 

Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), 

das zuletzt durch Artikel 2 Abs.15 des Gesetzes vom 20.Juli.2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, 

sind Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Auf-

gaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten. Grundsätze sind nach Maßgabe 

des § 4 ROG von den öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raum-

bedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
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Hinweise:   

 

I. Gemäß § 11 Absatz 5 ROG wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

Unbeachtlich werden 

 

1. eine nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 

 

2. nach Absatz 3 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

3. eine nach Absatz 4 beachtliche Verletzung der Vorschriften über die Umweltprüfung, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regionalen Flä-

chennutzungsplans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter Darle-

gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 

 

II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

Unbeachtlich werden 

 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 

 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Regionalen Flächennutzungsplanes und 

 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regionalen Flä-

chennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 

Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-

verhalts geltend gemacht worden sind. 

 

III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der geltenden 

Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung gegen die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans nach Ablauf eines 

Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
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a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 

b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des Regionalen Flächennut-

zungsplans vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkir-

chen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 23.11.2020                   

       

      Der Oberbürgermeister 

 

      M a r c  B u c h h o l z 
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Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung des Änderungsverfahrens 36 MH Uhlenhorst-

weg / Fasanenweg zum Regionalen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städtere-

gion Ruhr auf dem Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr 

 

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben 

in ihren Sitzungen vom 22. bis 25.06.2020 die folgende Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan 

für die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr beschlossen: 

 

36 MH Uhlenhorstweg / Fasanenweg 

 

Die Landesplanungsbehörde hat die o.g. Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan mit Erlass vom 

11. November 2020 (Aktenzeichen: 51.12.03.07-000001-2020-0005581) gemäß § 39 Abs. 2 Landespla-

nungsgesetz (LPlG) NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868), im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesmi-

nisterien genehmigt.  

 

 

 

Gemäß § 14 Satz 3 LPlG in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.04.2010 (GV. NRW S. 212) in Ver-

bindung mit § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 

1728), wird die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan – einschließlich Textteil / Begründung, 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15929&vd_back=N868&sg=0&menu=1
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Umweltbericht und der Zusammenfassenden Erklärung – beim Regionalverband Ruhr (Regionalplanungs-

behörde) sowie den Städten  

 

 Bochum, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Straße 19, Amt für Stadtplanung und Wohnen (Tel.: 

0234/910-1717 oder -2527) 

 Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Amt für Stadtplanung und Bauordnung (Tel.: 0201/88-

61212) 

 Gelsenkirchen, Rathaus Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstraße 12, Referat 61 – Stadtplanung (Tel.: 

0209/169-4236 oder -4014) 

 Herne, Technisches Rathaus, Langekampstraße 36, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung (Tel.: 

02323/16-3015) 

 Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, Amt für Stadtplanung, Bauauf-

sicht und Stadtentwicklung (Tel.: 0208/455-6112) 

 Oberhausen, Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A), Bahnhofstraße 66, Bereich 5-1 / 

Stadtplanung (Tel.: 0208/ 825- 2799) 

 

zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

 

Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten während der öffentlichen 

Dienststunden Auskunft erteilt. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist eine Ein-

sichtnahme derzeit nur nach telefonischer Voranmeldung unter den oben angegebenen Telefonnummern 

und unter Einhaltung der aktuell geltenden Abstands- und Hygienevorschriften möglich.  

Alle Planunterlagen können darüber hinaus auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 

www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html eingesehen werden. 

 

Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch 

die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der gesonderten öffentlichen Bekanntmachung 

durch die Landesplanungsbehörde im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW Ziel der Raumordnung. 

Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), 

das zuletzt durch Artikel 2 Abs.15 des Gesetzes vom 20.Juli.2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, 

sind Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Auf-

gaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten. Grundsätze sind nach Maßgabe 

des § 4 ROG von den öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raum-

bedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
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Hinweise:   

 

I. Gemäß § 11 Absatz 5 ROG wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

Unbeachtlich werden 

 

1. eine nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 

 

2. nach Absatz 3 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

3. eine nach Absatz 4 beachtliche Verletzung der Vorschriften über die Umweltprüfung, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regionalen Flä-

chennutzungsplans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter Darle-

gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 

 

II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

Unbeachtlich werden 

 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 

 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Regionalen Flächennutzungsplanes und 

 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regionalen Flä-

chennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 

Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-

verhalts geltend gemacht worden sind. 

 

III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der geltenden 

Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung gegen die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans nach Ablauf eines 

Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 



 

 

 

 

 

654 

 

 

 

 

a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 

b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des Regionalen Flächennut-

zungsplans vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkir-

chen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 23.11.2020               

       

      Der Oberbürgermeister 

 

      M a r c  B u c h h o l z 
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Bekanntmachung über die Verlegung des Wasserschautermines 2020 

 

Gemäß § 95 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) vom 

08.07.2016 wird öffentlich bekannt gemacht, dass die für den 08.12.2020 im Stadtgebiet Mülheim an der 

Ruhr vorgesehene Wasserschau aufgrund der Corona-Pandemie auf den 26.01.2021 verlegt wird. Es wird 

folgendes aufgeführte fließende Gewässer geschaut im Rahmen der Wasserschau begutachtet: 

 

Gewässer Uhrzeit Treffpunkt 

 

Rumbach 

(zwischen Im Look und 

Stadtgrenze Essen) 

10.00 Uhr - 13.00 Uhr Straße Rumbachtal, Einmündung Im Look 

 

 

Die zur Gewässerunterhaltung Verpflichteten, Anlieger, Fischereiberechtigten und zur Nutzung des Gewäs-

sers Berechtigten können an den Wasserschauterminen teilnehmen und sich äußern. Der o.g. Zeitplan 

gibt Aufschluss über die zu schauenden Gewässer mit den jeweiligen Ausgangs- bzw. Treffpunkten. Vor-

sorglich wird darauf hingewiesen, dass sich geringe zeitliche Verschiebungen unter Umständen ergeben 

können. 

 

 

        

 Mülheim an der Ruhr, den 26. November 2020 

  

 Der Oberbürgermeister  

 I. A.       

  

 D r.  Z e n t g r a f 
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I n h a l t 

S e i t e 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Minh Quan Nguyen, Dortmund) 635 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Anna Maria Djordjevic, Essen) 635 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Gina Kyaami Camus) 636 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Sami El Zein) 636 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Sami El Zein) 636 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Panta Kornelius, Düsseldorf) 637 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Alishan Bekir, Dortmund) 637 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Long Quan Huu, CZ-Praha) 637 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Deniz Örnek, Ahlen) 638 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Deniz Örnek, Ahlen) 638 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Rene Klingenburg, Dresden) 638 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides (Valéria Niederholcer) 639 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides (Ragena Ravindran) 639 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides (Norbert Christop Smorczewski) 639 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides (Eugeniusz Michal Zajak) 639 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides (Marija Vidakovic) 640 

 

Öffentliche Zustellung eines Grundsteuerbescheides (Ina Korte) 640 

 

Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuerbescheides (Artürs Akmentis) 640 

 

Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuerbescheides (Ferdinand Wouada Ngaha) 641 

 

Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuerbescheides (Lukasz Debowski) 641 

 

Öffentliche Zustellung eines Einstellungsbescheides (Dennis Yidiz, Essen) 641 

 

Öffentliche Zustellung einer Überleitungsanzeige (Oleg Vorobiov) 641 

 

Öffentliche Zustellung eines Rückforderungsbescheides (Florian Maurice Röder) 642 

 

Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuer- und Zinsbescheides (Fa. 1 A Buchhaltung) 642 

 

Öffentliche Zustellung eines Kostenbescheides (Fa. Embke Haus- und Grundstücksgesellschaft mbH) 642 

 

Erste Satzung vom 11.11.2020 zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr 

vom 02.07.2020 643 

 

Ankündigung der beabsichtigten Einziehung Bruchstraße/Lessingstraße 645 
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Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung des Änderungsverfahrens 33 OB Zeche Sterkrade 

zum Regionalen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr auf dem  

Gebiet der Stadt Oberhausen  647 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung des Änderungsverfahrens 36 MH Uhlenhorstweg/ 

Fasanenweg zum Regionalen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr  

auf dem Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr 651 

Bekanntmachung über die Verlegung des Wasserschautermines 2020 655       

 

 


